
Anlage 
 

Wahlordnung für die  
Wahl der Vertreterversammlung 

des Versorgungswerks der Abgeordneten 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 
§ 1 
Grundzüge 
(1) Die Zusammensetzung der Vertreterversammlung richtet sich nach dem Stärkeverhältnis 
der Fraktionszugehörigkeit bzw. ehemaligen Fraktionszugehörigkeit aller Mitglieder zum 
Zeitpunkt der Wahl nach § 5 Absatz 1 der Satzung. 
 
(2) Für die Wahl zur Vertreterversammlung bilden die Abgeordneten und ehemaligen 
Abgeordneten einer Fraktion jeweils eine Gruppe. Die Zuordnung zu einer Fraktionsgruppe 
richtet sich nach der Fraktionszugehörigkeit zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
Landtag. Fraktionslose Abgeordnete bilden eine eigene Gruppe. 
 
(3) Die Wahl findet zu Beginn der Wahlperiode statt. Die Veröffentlichung des 
Wahlergebnisses erfolgt im Ministerialblatt des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
§ 2 
Wahl 
(1) Wählbar und wahlberechtigt ist jedes Mitglied des Versorgungswerks. Die Zahl der zu 
wählenden Mitglieder bzw. stellvertretenden Mitglieder der Vertreterversammlung beträgt 
jeweils 10 Prozent der Mitglieder des Versorgungswerks, maximal 30 Personen. 
 
(2) Die auf jede Gruppe entfallende Anzahl an Vertretern wird nach dem d‘ Hondtsche 
Höchstzahlverfahren ermittelt. Findet nach diesem Verfahren eine Gruppe keine 
Berücksichtigung, steht ihr ein Sitz in der Vertreterversammlung zu (Grundmandat). Dieser 
Sitz wird auf die Zahl der insgesamt zu wählenden Mitglieder angerechnet. 
 
(3) Die Mitglieder des Versorgungswerks wählen die Vertreter ihrer Gruppen in die 
Vertreterversammlung im Wege der Briefwahl getrennt aufgrund von Vorschlagslisten. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet über die Entsendung des letzten Mitglieds das vom 
Vorsitzenden der Vertreterversammlung zu ziehende Los. Wird aus einer Gruppe nur eine 
Vorschlagsliste zugelassen oder werden auf mehreren Vorschlagslisten nicht mehr Bewerber 
benannt, als Mitglieder zu wählen sind, ist die Durchführung einer Briefwahl für diese 
Gruppe entbehrlich. Die Vorgeschlagenen gelten als gewählt, wenn der Landtag die 
Vorschlagsliste oder die Vorschlagslisten bestätigt hat. 
 
(4) Ist in einer Gruppe nicht die vorgeschriebene Anzahl von Mitgliedern gewählt oder kein 
Stellvertreter benannt worden, bleiben der oder die Sitze in der jeweiligen Gruppe 
unberücksichtigt. In diesem Fall verringert sich die Mitgliederzahl der Vertreterversammlung 
entsprechend. 
 
(5) Für die Mitglieder der Vertreterversammlung ist die gleiche Anzahl an Stellvertretern zu 
wählen. Es gilt eine allgemeine Vertretungsbefugnis. Bei Verhinderung eines ordentlichen 
Mitglieds kann jede Stellvertreterin oder jeder Stellvertreter vollberechtigt an den Sitzungen 
der Vertreterversammlung teilnehmen. 
 
(6) Scheidet ein Mitglied der Vertreterversammlung aus dem Versorgungswerk aus, werden 
dessen Nachfolger bzw. Nachfolgerin für den Rest der laufenden Wahlperiode der 
Vertreterversammlung nach den vorstehenden Vorschriften gewählt. 
 
§ 3 
Vorschlagslisten 



(1) Jedes Mitglied des Versorgungswerks sowie die im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
das Recht, Vorschlagslisten einzureichen. Listenverbindungen sind zulässig.  
 
(2) Die Vorschlagsberechtigten sind gehalten, auf ihren Vorschlagslisten auch ehemalige 
Abgeordnete zu berücksichtigen. Die Verteilung der Vorschläge soll sich am Verhältnis der 
Abgeordneten zu den ehemaligen Abgeordneten in der jeweiligen Gruppe orientieren. 
 
§ 4 
Verfahren 
(1) Das Versorgungswerk fordert seine Mitglieder sowie die im Landtag vertretenen 
Fraktionen zu Beginn der Wahlperiode auf, Vorschlagslisten einzureichen. Die Aufforderung 
an die Mitglieder kann durch Mitgliederrundschreiben, Information im Intranet und auf der 
Homepage des Versorgungswerks sowie über die Vereinigung der ehemaligen Mitglieder des 
Landtags Nordrhein-Westfalen erfolgen. 
 
(2) Die Vorschlagslisten müssen bis spätesten 6 Wochen vor dem Wahltermin beim 
Versorgungswerk eingereicht werden. Der Vorstand prüft die Gültigkeit der Vorschlagslisten 
nach § 3 der Wahlordnung sowie die Wählbarkeit der Vorgeschlagenen nach § 5 Absatz 5 der 
Satzung. Er entscheidet, ob für die jeweiligen Gruppen eine Briefwahl durchzuführen ist oder 
die Vorschlagslisten vom Landtag zu bestätigen sind. 
 
(3) Im Falle der Durchführung einer Briefwahl wird das Wahlergebnis durch einstimmigen 
Beschluss des Vorstands festgestellt. Die Präsidentin oder der Präsident des Landtags 
unterrichtet den Landtag über das Wahlergebnis. 
 
 

Anlage 
 
Leistungstabelle Nummer 1a für Eintritte in das Versorgungswerk bis 31.12.2011 
 
R = Betrag der monatlichen Rentenanwartschaft auf Altersrente in € für eine im jeweiligen 
Alter geleistete Zahlung von € 1.000,-- bei einem Nachhaltigkeitsfaktor NF in Höhe von 
1,0000. Das Alter wird als Differenz zwischen dem Kalenderjahr, in dem die Zahlung bis 
zum 10.1. des folgenden Jahres beim Versorgungswerk eingegangen ist, und dem Geburtsjahr 
des Mitgliedes bestimmt. 
 
Der Nachhaltigkeitsfaktor NF berücksichtigt die Entwicklung der Sterblichkeit. In der 15. 
Legislaturperiode hat der Faktor den Wert 0,9874 und wird für jede weitere Legislaturperiode 
jeweils neu festgelegt. Die Höhe der vor Beginn einer Legislaturperiode bereits erworbenen 
Anwartschaften bleibt von der Neufestlegung des Nachhaltigkeitsfaktors NF unberührt. Dies 
bedeutet, dass sich die in dieser Leistungstabelle ausgewiesenen monatlichen 
Rentenbeträge für Beiträge in der 15. Legislaturperiode um den Faktor 0,9874 
verringern. 
 
 

Alter         R  Alter          R 
     
          
18 16,470  42 8,125 
19 15,992  43 7,894 
20 15,527  44 7,669 
21 15,075  45 7,451 
22 14,632  46 7,239 
23 14,203  47 7,034 
24 13,790  48 6,834 
25 13,390  49 6,640 
26 13,000  50 6,448 
27 12,619  51 6,265 



28 12,250  52 6,087 
29 11,895  53 5,913 
30 11,550  54 5,745 
31 11,211  55 5,580 
32 10,886  56 5,420 
33 10,571  57 5,264 
34 10,266  58 5,110 
35 9,970  59 4,962 
36 9,679  60 4,818 
37 9,401  61 4,677 
38 9,131  62 4,539 
39 8,870  63 4,405 
40 8,616  64 4,273 
41 8,364  65 4,145 

 
 
Für eine Zahlung vom Betrage B (verschieden von € 1.000,--) ergibt sich die monatliche 
Rentenanwartschaft R’ aus der FormelFehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung 
von Feldfunktionen Objekte zu erstellen., 
wobei R für das jeweilige Alter aus der vorstehenden Tabelle abzulesen ist. 
 
 
Leistungstabelle Nummer 1b für Eintritte in das Versorgungswerk ab 1.1.2012 
 
R = Betrag der monatlichen Rentenanwartschaft auf Altersrente in € für eine im jeweiligen 
Alter geleistete Zahlung von € 1.000,-- bei einem Nachhaltigkeitsfaktor NF in Höhe von 
1,0000. Das Alter wird als Differenz zwischen dem Kalenderjahr, in dem die Zahlung bis 
zum 10.1. des folgenden Jahres beim Versorgungswerk eingegangen ist, und dem Geburtsjahr 
des Mitgliedes bestimmt. 
 
Der Nachhaltigkeitsfaktor NF berücksichtigt die Entwicklung der Sterblichkeit. In der 15. 
Legislaturperiode hat der Faktor den Wert 0,9874 und wird für jede weitere Legislaturperiode 
jeweils neu festgelegt. Die Höhe der vor Beginn einer Legislaturperiode bereits erworbenen 
Anwartschaften bleibt von der Neufestlegung des Nachhaltigkeitsfaktors NF unberührt. Dies 
bedeutet, dass sich die in dieser Leistungstabelle ausgewiesenen monatlichen 
Rentenbeträge für Beiträge in der 15. Legislaturperiode um den Faktor 0,9874 
verringern.  
 

Alter R  Alter R 
     
         
20 17,081  44 8,422 
21 16,577  45 8,183 
22 16,086  46 7,945 
23 15,610  47 7,720 
24 15,148  48 7,502 
25 14,699  49 7,290 
26 14,272  50 7,082 
27 13,853  51 6,883 
28 13,447  52 6,687 
29 13,058  53 6,498 
30 12,679  54 6,315 
31 12,312  55 6,131 
32 11,951  56 5,958 
33 11,603  57 5,788 
34 11,267  58 5,623 
35 10,942  59 5,462 



36 10,623  60 5,305 
37 10,318  61 5,152 
38 10,021  62 5,002 
39 9,736  63 4,854 
40 9,457  64 4,711 
41 9,184  65 4,571 
42 8,921  66 4,434 
43 8,668  67 4,299 

 
 
Für eine Zahlung vom Betrage B (verschieden von € 1.000,--) ergibt sich die monatliche 
Rentenanwartschaft R’ aus der FormelFehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung 
von Feldfunktionen Objekte zu erstellen., 
wobei R für das jeweilige Alter aus der vorstehenden Tabelle abzulesen ist. 



Leistungstabelle Nummer 2a für Eintritte in das Versorgungswerk bis 31.12.2011 
 
Die Kürzung der monatlichen Rente bei Vorverlegung der Altersrente auf einen früheren 
Zeitpunkt (§ 15 Absatz1 der Satzung) ergibt sich nach Maßgabe der folgenden Tabelle: 
 
 

Monate Kürzung  Monate Kürzung 
         
     
1 0,4%  31 11,7% 
2 0,8%  32 12,1% 
3 1,2%  33 12,4% 
4 1,6%  34 12,8% 
5 2,0%  35 13,1% 
6 2,4%  36 13,5% 
7 2,8%  37 13,8% 
8 3,2%  38 14,1% 
9 3,6%  39 14,5% 
10 4,0%  40 14,8% 
11 4,4%  41 15,1% 
12 4,8%  42 15,5% 
13 5,2%  43 15,8% 
14 5,5%  44 16,1% 
15 5,9%  45 16,4% 
16 6,3%  46 16,8% 
17 6,7%  47 17,1% 
18 7,0%  48 17,4% 
19 7,4%  49 17,7% 
20 7,8%  50 18,1% 
21 8,1%  51 18,4% 
22 8,5%  52 18,7% 
23 8,9%  53 19,0% 
24 9,3%  54 19,3% 
25 9,6%  55 19,6% 
26 10,0%  56 19,9% 
27 10,3%  57 20,2% 
28 10,7%  58 20,5% 
29 11,0%  59 20,8% 
30 11,4%  60 21,1% 

 
 



Leistungstabelle Nummer 2b für Eintritte in das Versorgungswerk ab 1.1.2012 
 
Die Kürzung der monatlichen Rente bei Vorverlegung der Altersrente auf einen früheren 
Zeitpunkt (§ 15 Absatz1 der Satzung) ergibt sich nach Maßgabe der folgenden Tabelle: 
 
 
 

Monate Kürzung  Monate Kürzung 
         
     
1 0,4%  31 11,8% 
2 0,8%  32 12,1% 
3 1,2%  33 12,5% 
4 1,6%  34 12,8% 
5 2,0%  35 13,2% 
6 2,4%  36 13,5% 
7 2,8%  37 13,8% 
8 3,2%  38 14,2% 
9 3,6%  39 14,5% 
10 4,0%  40 14,8% 
11 4,4%  41 15,1% 
12 4,8%  42 15,5% 
13 5,2%  43 15,8% 
14 5,6%  44 16,1% 
15 5,9%  45 16,4% 
16 6,3%  46 16,8% 
17 6,7%  47 17,1% 
18 7,1%  48 17,4% 
19 7,4%  49 17,7% 
20 7,8%  50 18,0% 
21 8,2%  51 18,3% 
22 8,6%  52 18,6% 
23 8,9%  53 18,9% 
24 9,3%  54 19,3% 
25 9,7%  55 19,6% 
26 10,0%  56 19,9% 
27 10,4%  57 20,2% 
28 10,7%  58 20,5% 
29 11,1%  59 20,8% 
30 11,4%  60 21,1% 

 
 
Leistungstabelle Nummer 3a für Eintritte in das Versorgungswerk bis 31.12.2011 
 
Grundlage für die Umrechnung zwischen Kapitalwerten und Anrechten bildet die folgende 
Tabelle, die aus zwei Teilen besteht. Teil 1 der Tabelle gilt für Anwartschaften, Teil 2 für 
laufende oder sofort beginnende Altersrenten. 
 
M = Kapitalwert (für Mitglieder) einer monatlichen Rentenanwartschaft auf Altersrente in 
Höhe von € 1,– im jeweiligen Alter inkl. Hinterbliebenenanspruch bei einem 
Nachhaltigkeitsfaktor NF von 1,0000 vor Vollendung des 65. Lebensjahres. 
 
V = Kapitalwert (für Anwartschaften aus Versorgungsausgleich nach § 21 Absatz 6 
Buchstabe b einer monatlichen Rentenanwartschaft auf Altersrente in Höhe von € 1,– im 
jeweiligen Alter ohne Witwen-/Witweranspruch bei einem Nachhaltigkeitsfaktor NF von 
1,0000 vor Vollendung des 65. Lebensjahres. 
 



Das Alter wird als Differenz zwischen dem Kalenderjahr des Ehezeitendes und dem 
Geburtsjahr des Mitglieds bzw. des Ausgleichberechtigten bestimmt. 
 
 
Teil 1: Anwartschaften 
 
 

X             M            V  X       M     V 
18 59,51 52,82  42 120,65 104,64 
19 61,30 54,36  43 124,19 107,66 
20 63,14 55,95  44 127,83 110,76 
21 65,03 57,59  45 131,57 113,96 
22 67,00 59,27  46 135,42 117,25 
23 69,02 60,99  47 139,38 120,64 
24 71,09 62,77  48 143,45 124,14 
25 73,22 64,59  49 147,64 127,75 
26 75,41 66,46  50 152,03 131,49 
27 77,69 68,39  51 156,48 135,33 
28 80,03 70,37  52 161,06 139,31 
29 82,42 72,40  53 165,79 143,41 
30 84,88 74,49  54 170,66 147,65 
31 87,44 76,64  55 175,68 152,04 
32 90,05 78,84  56 180,86 156,57 
33 92,73 81,11  57 186,21 161,27 
34 95,49 83,44  58 191,84 166,13 
35 98,33 85,83  59 197,56 171,17 
36 101,29 88,29  60 203,48 176,40 
37 104,28 90,83  61 209,60 181,83 
38 107,36 93,43  62 215,96 187,49 
39 110,53 96,11  63 222,56 193,39 
40 113,78 98,87  64 229,44 199,58 
41 117,21 101,72  65 236,69 206,07 

 
 
Teil 2: Laufende bzw. sofort beginnende Renten 
 
X M V  X M V 
60 258,50   81 146,26 108,10 
61 254,37   82 140,39 102,21 
62 250,12   83 134,84 96,49 
63 245,74   84 129,17 90,99 
64 241,24   85 123,68 85,73 
65 236,69 206,07  86 118,73 80,74 
66 229,09 197,80  87 113,53 76,02 
67 224,15 192,20  88 108,82 71,62 
68 219,11 186,51  89 104,03 67,52 
69 213,96 180,75  90 99,85 63,74 
70 208,70 174,91  91 95,37 60,26 
71 203,35 169,01  92 91,45 57,05 
72 197,91 163,04  93 87,13 54,07 
73 192,64 157,02  94 83,29 51,32 
74 187,01 150,94  95 78,96 48,76 
75 181,30 144,82  96 74,76 46,38 
76 175,52 138,68  97 69,78 44,14 
77 169,79 132,53  98 64,56 42,01 
78 163,90 126,37  99 61,29 39,97 



79 158,16 120,22  ab 
100 58,21 37,99 

80 152,20 114,11     
 
Für eine mtl. Anwartschaft R‘ abweichend von 1,– € und einem Nachhaltigkeitsfaktor NF 
abweichend von 1,0000 ergibt sich der Kapitalwert K bei einer Anwartschaft auf Altersrente 
 
(i) inkl. Hinterbliebenenanspruch aus der Formel: 
    Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von 
Feldfunktionen Objekte zu erstellen.; 
(ii) ohne Witwen-/Witweranspruch aus der Formel: 
    Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von 
Feldfunktionen Objekte zu erstellen.. 
 
Umgekehrt ergibt sich die Höhe der Anwartschaft oder laufenden mtl. Rente R‘ aus einem 
Kapitalwert K bei einer Anwartschaft 
 
(iii) inkl. Hinterbliebenenanspruch aus der Formel: 
    Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von 
Feldfunktionen Objekte zu erstellen.; 
(iv) ohne Witwen-/Witweranspruch aus der Formel: 
    Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von 
Feldfunktionen Objekte zu erstellen.. 
 
Leistungstabelle Nummer 3b für Eintritte in das Versorgungswerk ab 1.1.2012 
 
Grundlage für die Umrechnung zwischen Kapitalwerten und Anrechten bildet die folgende 
Tabelle, die aus zwei Teilen besteht. Teil 1 der Tabelle gilt für Anwartschaften, Teil 2 für 
laufende oder sofort beginnende Altersrenten. 
 
M = Kapitalwert (für Mitglieder) einer monatlichen Rentenanwartschaft auf Altersrente in 
Höhe von € 1,– im jeweiligen Alter inkl. Hinterbliebenenanspruch bei einem 
Nachhaltigkeitsfaktor NF von 1,0000 vor Vollendung des 65. Lebensjahres. 
 
V = Kapitalwert (für Anwartschaften aus Versorgungsausgleich nach § 21 Absatz 6 
Buchstabe b einer monatlichen Rentenanwartschaft auf Altersrente in Höhe von € 1,– im 
jeweiligen Alter ohne Witwen-/Witweranspruch bei einem Nachhaltigkeitsfaktor NF von 
1,0000 vor Vollendung des 67. Lebensjahres. 
 
Das Alter wird als Differenz zwischen dem Kalenderjahr des Ehezeitendes und dem 
Geburtsjahr des Mitglieds bzw. des Ausgleichberechtigten bestimmt. 
 
 
Teil 1: Anwartschaften 
 
 
X M V  X M V 
20 57,37 50,79  44 116,36 100,25 
21 59,12 52,27  45 119,76 103,11 
22 60,92 53,79  46 123,35 106,07 
23 62,78 55,36  47 126,94 109,12 
24 64,70 56,96  48 130,63 112,26 
25 66,67 58,61  49 134,43 115,50 
26 68,67 60,31  50 138,38 118,83 
27 70,74 62,05  51 142,38 122,27 
28 72,88 63,84  52 146,55 125,80 
29 75,05 65,67  53 150,82 129,49 
30 77,29 67,56  54 155,19 133,24 



31 79,60 69,50  55 159,84 137,18 
32 82,00 71,49  56 164,48 141,21 
33 84,46 73,54  57 169,32 145,38 
34 86,98 75,64  58 174,28 149,71 
35 89,56 77,80  59 179,42 154,14 
36 92,25 80,02  60 184,73 158,78 
37 94,98 82,30  61 190,22 163,58 
38 97,79 84,65  62 195,92 168,59 
39 100,66 87,07  63 201,90 173,79 
40 103,63 89,55  64 208,02 179,22 
41 106,71 92,11  65 214,40 184,91 
42 109,85 94,75  66 221,02 190,85 
43 113,06 97,45  67 227,96 197,10 
 
 
Teil 2: Laufende bzw. sofort beginnende Renten 
 
 

X             M     V  X        M       V 
62 250,26   82 142,36 104,77 
63 246,11   83 136,53 99,00 
64 241,74   84 130,93 93,43 
65 237,29   85 125,30 88,10 
66 232,72   86 119,89 83,00 
67 227,96 197,10  87 114,53 78,21 
68 220,27 188,68  88 109,57 73,69 
69 215,34 183,01  89 104,59 69,50 
70 210,21 177,28  90 99,87 65,62 
71 205,06 171,45  91 95,45 62,04 
72 199,71 165,57  92 90,98 58,74 
73 194,29 159,61  93 86,55 55,70 
74 188,75 153,58  94 82,09 52,88 
75 183,11 147,48  95 77,57 50,27 
76 177,38 141,35  96 72,54 47,86 
77 171,63 135,21  97 67,00 45,59 
78 166,02 129,03  98 60,39 43,46 
79 160,10 122,88  99 57,42 41,42 
80 154,14 116,75  ab 100 54,34 39,46 
81 148,17 110,70     

 
 
 
Für eine mtl. Anwartschaft R‘ abweichend von 1,– € und einem Nachhaltigkeitsfaktor NF 
abweichend von 1,0000 ergibt sich der Kapitalwert K bei einer Anwartschaft auf Altersrente 
 
(i) inkl. Hinterbliebenenanspruch aus der Formel: 
    Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von 
Feldfunktionen Objekte zu erstellen.; 
(ii) ohne Witwen-/Witweranspruch aus der Formel: 
    Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von 
Feldfunktionen Objekte zu erstellen.. 
 
Umgekehrt ergibt sich die Höhe der Anwartschaft oder laufenden mtl. Rente R‘ aus einem 
Kapitalwert K bei einer Anwartschaft 
 



(iii) inkl. Hinterbliebenenanspruch aus der Formel: 
    Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von 
Feldfunktionen Objekte zu erstellen.; 
(iv) ohne Witwen-/Witweranspruch aus der Formel: 
    Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von 
Feldfunktionen Objekte zu erstellen.. 
 
 
Leistungstabelle Nummer 4a für Eintritte in das Versorgungswerk bis 31.12.2011 
 
Die Kürzung der monatlichen Rente bei Vorverlegung der Altersrente auf einen früheren 
Zeitpunkt für Rentenansprüche aus interner Teilung nach § 21 Absatz 6 Buchstabe b ergibt 
sich analog § 15 nach Maßgabe der folgenden Tabelle anstelle der Leistungstabelle Nummer 
2: 
 
  

Monate   Kürzung  Monate   Kürzung 
       
     
1 0,5%  31 13,4% 
2 0,9%  32 13,8% 
3 1,4%  33 14,2% 
4 1,8%  34 14,5% 
5 2,3%  35 14,9% 
6 2,8%  36 15,3% 
7 3,2%  37 15,7% 
8 3,7%  38 16,1% 
9 4,1%  39 16,4% 
10 4,6%  40 16,8% 
11 5,0%  41 17,2% 
12 5,5%  42 17,5% 
13 5,9%  43 17,9% 
14 6,4%  44 18,3% 
15 6,8%  45 18,6% 
16 7,2%  46 19,0% 
17 7,6%  47 19,4% 
18 8,1%  48 19,8% 
19 8,5%  49 20,1% 
20 8,9%  50 20,4% 
21 9,3%  51 20,8% 
22 9,8%  52 21,1% 
23 10,2%  53 21,5% 
24 10,6%  54 21,8% 
25 11,0%  55 22,1% 
26 11,4%  56 22,5% 
27 11,8%  57 22,8% 
28 12,2%  58 23,2% 
29 12,6%  59 23,5% 
30 13,0%  60 23,8% 

 
 
Leistungstabelle Nummer 4b für Eintritte in das Versorgungswerk ab 1.1.2012 
 
Die Kürzung der monatlichen Rente bei Vorverlegung der Altersrente auf einen früheren 
Zeitpunkt für Rentenansprüche aus interner Teilung nach § 21 Absatz 6 Buchstabe b ergibt 
sich analog § 15 nach Maßgabe der folgenden Tabelle anstelle der Leistungstabelle Nummer 
2: 
 



 
Monate   Kürzung  Monate   Kürzung 
         
     
1 0,5%  31 13,3% 
2 0,9%  32 13,7% 
3 1,4%  33 14,1% 
4 1,9%  34 14,5% 
5 2,3%  35 14,9% 
6 2,8%  36 15,3% 
7 3,3%  37 15,7% 
8 3,7%  38 16,0% 
9 4,2%  39 16,4% 
10 4,7%  40 16,7% 
11 5,1%  41 17,1% 
12 5,6%  42 17,5% 
13 6,0%  43 17,8% 
14 6,4%  44 18,2% 
15 6,9%  45 18,5% 
16 7,3%  46 18,9% 
17 7,7%  47 19,2% 
18 8,1%  48 19,6% 
19 8,5%  49 19,9% 
20 8,9%  50 20,3% 
21 9,4%  51 20,6% 
22 9,8%  52 20,9% 
23 10,2%  53 21,3% 
24 10,6%  54 21,6% 
25 11,0%  55 21,9% 
26 11,4%  56 22,3% 
27 11,8%  57 22,6% 
28 12,2%  58 22,9% 
29 12,6%  59 23,3% 
30 13,0%  60 23,6% 

 
 
Leistungstabelle Nummer 5a für Eintritte in das Versorgungswerk bis 31.12.2011 
 
Auf Antrag wird der Beginn der Altersrente über die Vollendung des 65. Lebensjahres hinaus 
aufgeschoben. Zusätzlich kann das Mitglied während des Aufschubszeitraumes seinen 
Rentenanspruch durch weitere Beitragszahlungen erhöhen. Die Rente erhöht sich in diesem 
Fall nach folgender Tabelle: 
 
 

Alter         R 
  
    
65 4,145 
66 4,225 
67 4,319 
68 4,416 
69 4,520 
70 4,633 
71 4,749 
72 4,868 
73 4,990 
74 5,115 



75 5,243 
76 5,374 
77 5,508 
78 5,646 
79 5,787 
80 5,932 

 
 
Leistungstabelle Nummer 5b für Eintritte in das Versorgungswerk ab 1.1.2012 
 
Auf Antrag wird der Beginn der Altersrente über die Vollendung des 67. Lebensjahres hinaus 
aufgeschoben. Zusätzlich kann das Mitglied während des Aufschubszeitraumes seinen 
Rentenanspruch durch weitere Beitragszahlungen erhöhen. Die Rente erhöht sich in diesem 
Fall nach folgender Tabelle: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alter       R 
  
    
67 4,299 
68 4,449 
69 4,551 
70 4,662 
71 4,779 
72 4,898 
73 5,020 
74 5,146 
75 5,275 
76 5,407 
77 5,542 
78 5,681 
79 5,823 
80 5,969 


